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Anträge an die LVR-Mitgliederversammlung 2026 
 
 
Antrag 1: Anpassung und Erweiterung LVR-Geschäftsordnung 
 

Antragsteller: LVR-Präsidium 
 
Beantragt wird, die bestehende LVR-Geschäftsordnung aus dem Jahr 1992 mit den Bereichen „Aufgaben, 
Befugnisse und Kompetenzen“ des Präsidiums (bisher Teil der Satzung) sowie „Haushalt und Finanzen“ zu 
erweitern und nach abschließender Beratung der Beschlussvorlage durch die Mitgliederversammlung zu 
beschließen. 

 
 
Antrag 2: Anpassung Gebühren Aus- und Fortbildung 
 

Antragsteller: LVR-Präsidium 
 
Es wird beantragt, die Gebühren der Aus- und Fortbildung wie folgt anzupassen (Neuerungen in rot): 
 

• Neuerwerb Trainerlizenz C/B mit Teilnahme an LVR-Lehrgängen (5 €/LE)    375,- € (alt: 100,-) 
• Verlängerung Trainerlizenz C/B m. Teilnahme an LVR-Tageslehrgängen (Präsenz)  40,- €  
• Teilnahme LVR-Webinar (2 LE)                   5,- 
• Verlängerung Trainerlizenz C/B (externe Fortbildung)           10,- €  
• Ersatzausstellung Trainerlizenz C/B                  entfällt (alt: 10,-) 
• Aufnahme der Fußnote: *gilt für Mitglieder des LV Radsport Sachsen-Anhalt. Für Nicht-Mitglieder 

können höhere Gebühren erhoben werden. 
 

Begründung: Seit 2018 führt der LVR die Trainer-Aus- und Fortbildung neben der Präsensform auch über 
Online-Formate durch. Die Gebührenübersicht soll in dieser Hinsicht geschärft werden.  
 

- Die Erhöhung für den Neuerwerb Trainerlizenz C/B mit Teilnahme an LVR-Lehrgängen begründet sich in 
der bisher zu gering angesetzten Gebühr, welche tatsächlich anfallende Gesamtkosten für eine den 
Qualitätsstandards angemessenen Neuausbildung bei weitem nicht decken kann. Der vorgeschlagene neue 
Betrag ist dabei immer noch deutlich günstiger als für vergleichbare Maßnahmen in anderen 
Landesfachverbänden, so dass der Lizenzneuerwerb für die Teilnehmenden aus LVR-Vereinen über den LVR 
subventioniert wird. 
 



	

- Eine Gebühr Ersatzausstellung von Trainerlizenzen entfällt, da neue sowie verlängerte Lizenzen über ein 
Onlinesystem des DOSB als PDF generiert werden und somit selbst bei Datenverlust durch die Lizenzinhaber 
für eine (digitale) Neuzustellung keine Kosten entstehen, die eine Gebühr rechtfertigen würden. 
 

- Für Teilnehmende, die nicht dem LVR angehören, kann der LVR mittels der beantragten Fußnote über die 
jeweilige Einzel-Ausschreibung von Bildungsmaßnahmen höhere Gebühren festlegen, die in vergleichbarer 
Höhe von Angeboten anderer Landesverbände erhoben bzw. dem vorliegenden Angebot angemessen 
angesetzt werden können. 

 

Antrag 3: Anpassung Jahresgebühren UCI/GC-Lizenz 
Antragsteller: LVR-Präsidium 
 
Beantragt wird die Anpassung der UCI/GC-Lizenzgebühren mit Wirkung zum 1. Januar 2027 wie folgt: 

Kategorie/AK       ALT 2026   NEU ab 2027   Anpassung  Verbleib LVR 
Masters        32,50 €    37,50 €    + 5,00    2,50 € (gleichbleibend) 
Elite         27,50 €    30,50  €    + 3,00    2,50 € (gleichbleibend) 
U23          20,50 €    22,50  €    + 2,00    2,50 € (gleichbleibend) 
 
Begründung: Der nationale Dachverband German Cycling (GC) hat im Umlaufverfahren des 
Hauptausschusses 2025 eine zweite Erhöhungsstufe der Lizenzgebühren ab dem 1.1.2027 beschlossen. Die 
beantragten Anpassungen der LVR-Lizenzgebühren kompensieren die Erhöhung seitens German Cycling. 
Mit der Anpassung wird gewährleistet, dass der LVR-Anteil an den Lizenzgebühren unverändert bleibt. 


